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@ Veroffentlicht am 16.01.2002

Rechtssatz

8§ 39 Abs.1 Satz zwei FSG sieht die Mdglichkeit einer vorlaufigen Fuhrerscheinabnahme bei mit technischen Hilfsmitteln
festgestellten Geschwindigkeitsibertretungen vor, die mit einer Entziehung geahndet werden. Im Unterschied zur
friheren Rechtslage, bei der es fur die Zulassigkeit dieser Sicherungsmanahme stets auch auf die prognostizierte
unmittelbare Unfallgefahr durch einen nicht fahrtiichtigen Lenker ankam (vgl. naher Grubmann, KFG, S. 476, Anm. 1
und E1a zu§ 76 KFG; Grundtner-Stratil, KFG, 1992, 8 76 Anm.1 und E16ff) besteht nunmehr eine grundsatzliche
Verpflichtung zur Fuhrerscheinabnahme, wenn auch nur einer der Grinde des § 39 Abs.1 Satz 1 FSG vorliegt (vgl.
Grundtner, FSG 1998, Anm.2 zu § 39 FSG "es besteht somit die Verpflichtung zur FUhrerscheinabnahme. (0,8 g/l)
(0,4mg/l): ab Vorliegen dieser Werte mussen die Ubrigen Voraussetzungen nicht mehr kontrolliert werden, das gilt
auch bei den Weigerungsdelikten.

Flhrerscheinabnahme:

... 3. Ab 0,4 mg/I Alkoholgehalt der Atemluft zwingend ..."). Das Bundesministerium fir Wissenschaft und Verkehr hat
mit Erlass vom 4.2.1999, ZI. 170623/2-11/B/7/99, an alle Landeshauptmanner und an das BM fir Inneres betreffend die
vorlaufige Abnahme des FiUhrerscheins ausgefuihrt: "Aus gegebenem Anlass teilt das Bundesministerium flr
Wissenschaft und Verkehr mit, dass gemal § 39 Abs.1 FSG einem Lenker mit einem Alkoholgehalt von 0,8 Promille
oder mehr der Fuhrerschein auf jeden Fall abzunehmen ist (arg: "wenn er ein Kraftfahrzeug gelenkt hat"). Die fruhere
Judikatur des VwGH, wonach bei Vorliegen eines Alkoholdeliktes der Fuhrerschein nicht abzunehmen ist, wenn
sichergestellt ist, dass der betreffende Lenker kein Kraftfahrzeug mehr lenken wird, ist daher aufgrund der
Formulierung des8 39 Abs.1 FSG obsolet geworden". Im vorliegenden Fall stand fur die einschreitenden
Gendarmeriebeamten unbestritten fest, dass der Bf ein Kraftfahrzeug gelenkt hat und der Bf einen Alkoholgehalt der
Atemluft von 0,42 mg/l aufwies. Es lag somit nach der neuen Rechtslage ein Grund zur vorlaufigen Abnahme des
FUhrerscheins vor, ohne dass als weitere Voraussetzung noch darauf abzustellen gewesen ware, ob der Bf den Pkw
voraussichtlich noch gelenkt und damit eine Unfallgefahr bedeutet hatte (vgl. Tabelle GUber Abnahmegrinde in Anm.1
zu § 39 FSGin Grundtner, Fuhrerscheingesetz, 1998). Diese Auffassung entspricht auch dem vorzitierten Erlass des BM
fur Wissenschaft und Verkehr, wonach einem Lenker mit einem Alkoholgehalt von 0,8 Promille auf jeden Fall der
FUhrerschein abzunehmen ist.

Es war daher die vorlaufige Fihrerscheinabnahme durch die Gendarmeriebeamten am 20.10.2001 nicht rechtswidrig.

Schlagworte
Unfallgefahr, Gefahrdung, Prognose, keine Voraussetzung


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/76
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/39

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 2002/01/16 VwSen-420322/10/Kl/Rd
	JUSLINE Entscheidung


